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Abb. 1a: Räumlicher Geltungsbereich des Plangebietes 
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Übersichtskarte 1b: Räumlicher Geltungsbereich der externen Ausgleichsfläche, Gemarkung Bersrod 

 

 

Übersichtskarte 1c: Verortung der Geltungsbereiche 

 

Abbildungen genordet, ohne Maßstab 

  



Begründung, Bebauungsplan Nr. 1.6 „Sandacker“ – 1. Änderung  

Entwurf – Planstand: 08.04.2026  4 

1. Vorbemerkungen 

1.1 Planerfordernis und -ziel 

Der Landkreis Gießen betreibt als Schulträger in der Gemeinde Reiskirchen die Grundschule „Kirsch-

bergschule“ im Südwesten des Ortsteiles Reiskirchen. Da diese an ihre Kapazitätsgrenzen stößt, wird 

ein Ausbau beabsichtigt. Hierzu soll im westlichen Bereich des bestehenden Schulgeländes ein weiterer 

Baukörper errichtet werden, um die zusätzlich benötigten Klassenzimmer zu schaffen, die den aktuellen 

Anforderungen entsprechen. Im Zuge der Planung soll ergänzend die Parkplatzsituation verbessert und 

gesichert werden. Insgesamt wird somit die interne Entwicklung im Gebiet vorbereitet und damit eine 

zukunftsorientierte Entwicklung der Schule am etablierten Standort gefördert.  

 

Abb. 2: Räumliche Einordnung des Plangebietes  

 

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 02/2025), bearbeitet 

 

Das Plangebiet ist durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 1.6 „Sandacker“ aus dem Jahr 1991 

erfasst. Dieser setzt bereits eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule fest. 

Zur Umsetzung des Bauvorhabens und im Hinblick auf zukünftige langfristige Entwicklung des Standor-

tes bedarf es aufgrund restriktiver Baugrenzen im rechtskräftigen Bebauungsplan einer Bebauungs-

planänderung. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Reiskirchen hat in ihrer Sitzung am 11.09.2024 

den Aufstellungsbeschluss über die Bebauungsplanänderung gefasst. Planziel ist weiterhin die Auswei-

sung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“. Die Bebauungsplanän-

derung erfolgt im zweistufigen Regelverfahren inklusive Umweltprüfung.  
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1.2 Räumlicher Geltungsbereich  

Der Geltungsbereich umfasst das Gelände der Mittelpunktschule und liegt am südwestlichen Ortsrand 

Reiskirchens südwestlich der Sonnenstraße. Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Übersichts-

karte 1a zu entnehmen und umfasst das Flurstück 69/8 in der Flur 19, Gemarkung Reiskirchen.  

In der Übersichtskarte 1b wird die externe Ausgleichsfläche dargestellt. Diese liegt östlich des Ortsteiles 

Bersrod, südlich der Straße Am Weiher und umfasst das Flurstück 76tlw. in der Flur 13, Gemarkung 

Bersrod. In der Übersichtskarte 1c wird die Verortung beider Geltungsbereiche im Gemeindegebiet dar-

gestellt.  

Das Plangebiet ist bereits durch bauliche Anlagen vorgeprägt und weist einen hohen Versiegelungsgrad 

auf. Die gegenwärtige Nutzung ist durch die Kirschbergschule mit den dazugehörigen Schulgebäuden, 

der Sporthalle, sowie der Parkplatzfläche, den Grünlagen, Spielgeräten und vereinzelten Baumstruktu-

ren geprägt. Zudem ist das Schulgelände südlich wie auch westlich angrenzend von Baumstrukturen 

gesäumt.  

An das Plangebiet grenzen folgende Nutzungen an: 

Norden: Wohngebiet 
Süden: Landwirtschaftliche Nutzfläche  
Osten: Grünfläche mit vereinzelten Gehölzstrukturen mit angrenzender Wohnbebauung 
Westen: Wald  

 

Abb. 3: Luftbild des Plangebietes und Umgebung mit Verortung von Bildern  

 

Quelle: HLNUG Natureg Viewer (www.natureg.hessen.de; 09/2024), bearbeitet 

 

Abb. 4: Standpunkt Kirschbergstraße    Abb. 5: Parksituation, Blickrichtung Westen 
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Abb. 6: zentraler Schulhof               Abb. 7: Parkplatz Blickrichtung Süden  

                    

Abb. 8: Westlicher Schulhof, Blickrichtung Süden  Abb. 9: Schulhof Blickrichtung Nordosten 

                    

Abb. 10: Standpunkt Sonnenstraße     Abb. 11: Westlicher Schulhof  

                    

Quellen Abbildungen 4-11: Eigenes Fotoarchiv 09/2024 

 

1.3 Regionalplanung 

Im Regionalplan Mittelhessen wird das Plangebiet als Vorranggebiet Siedlung Bestand (5.2-1) darge-

stellt. Kleinflächig wird das Gebiet im Osten als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft und dort überla-

gernd als Vorranggebiet Regionaler Grünzug dargestellt. Dies betrifft einen Teil des vorhandenen Park-

platzes bzw. der Zufahrt. Aufgrund der Kleinflächigkeit wird auf die fehlende Parzellenschärfe des Re-

gionalplanes in Verbindung mit seinem Maßstab hingewiesen. Es ist ergänzend anzuführen, dass das 

Plangebiet bereits über den rechtskräftigen Ursprungsbebauungsplan aus 1991 sowie den wirksamen 

Flächennutzungsplan an dieser Stelle planungsrechtlich gesichert ist. Da das überwiegende Plangebiet 

gänzlich als Vorranggebiet Siedlung Bestand dargestellt wird, wird vorliegend davon ausgegangen, 

dass die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) der Planung nicht entgegenstehen.  
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Abb. 12: Auszug aus dem Regionalplan Mittelhessen 2010 

 

Genordet, ohne Maßstab 

 

1.4 Vorbereitende Bauleitplanung 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Reiskirchen aus dem Jahr 2000 wird das Plangebiet 

als Fläche, Einrichtung und Anlage für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule dargestellt. 

Ergänzend wird auf das Alter des Flächennutzungsplanes und die fehlende Parzellenschärfe hingewie-

sen. Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Dieses Entwicklungsgebot ist vorliegend erfüllt.  

 

Abb. 13: Auszug aus dem Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2000 

 

Genordet, ohne Maßstab 
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1.5 Verbindliche Bauleitplanung 

Das Plangebiet liegt im räumlichen Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplanes. Im recht-

wirksamen Bebauungsplan Nr. 1.6 „Sandacker“ aus dem Jahr 1991 wird das Plangebiet als Fläche für 

den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule ausgewiesen. Darüber hinaus wird östlich des 

Baufensters eine Parkfläche (Parkplätze) festgesetzt. Am östlichen Plangebietsrand wird eine Umgren-

zung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft gem. § 

9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, hier Obstwiese, ausgewiesen. Hier werden überlagernd Bäume zum Erhalt und 

zur Anpflanzung festgesetzt.  

In diesem Ursprungsbebauungsplan werden restriktive Baugrenzen festgesetzt, die unmittelbar entlang 

der Bestandsgebäude verlaufen. Zudem wird zum Maß der baulichen Nutzung die Zahl der Vollge-

schosse Z= II festgelegt. Südlich wird das Plangebiet durch eine Umgrenzung von Flächen für Maßnah-

men zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft, hier Feldgehölz, überlagernd mit Bin-

dung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern festgesetzt. Im westlichen 

Plangebiet befinden sich Grundstücksfreiflächen des Schulgeländes.  

 

Abb. 14: Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 1.6 „Sandacker“ aus dem Jahr 1991 

 

Genordet, ohne Maßstab 

 

Mit der vorliegenden Bebauungsplanäderung sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen ei-

nes Ergänzungsbaus auf dem Schulgelände geschaffen werden. Die bisherigen Festsetzungen, insbe-

sondere zu den Grünstrukturen (Gehölze), werden hierbei aufgegriffen.  
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1.6 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-

anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwand-

lung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlun-

gen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere 

Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-

nen.  

Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, 

dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 

zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen.  

Durch den ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 1.6 „Sandacker“ ist die Kirschbergschule planungsrecht-

lich gesichert. Dort wurden die Baugrenzen direkt um die Gebäude gezogen, wodurch eine bauliche 

Erweiterung nicht möglich ist. Das vorliegende Schulgelände weist Platz für eine Erweiterung auf. Hier-

für sind die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen anzupassen. Die Schule wird dabei auf ihrem be-

stehenden Schulgelände baulich weiterentwickelt. Es wird keine Siedlungsentwicklung in die freie Land-

schaft hinaus oder auf landwirtschaftlichen Flächen vorbereitet. Das Vorhaben ist durch den Ergän-

zungsbau und damit die Weiterentwicklung des bestehenden und etablierten Schulstandortes standort-

gebunden. Von einer weiterführenden Alternativendiskussion wird an dieser Stelle abgesehen.  

 

1.7 Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

11.09.2024 

Bekanntmachung: 06.03.2025 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 BauGB 

17.03.2025 – 25.04.2025  

Bekanntmachung: 06.03.2025 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: 11.03.2025 

Frist § 3 Abs. 1 BauGB 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

20.04.2026 – 22.05.2026  

Bekanntmachung:16.04.2026 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: 17.04.2026 

Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ 
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Die Bekanntmachungen erfolgen in der Heimatzeitung als amtliches Bekanntmachungsorgan der Gemeinde 

Reiskirchen. 

 

Derzeit liegen keine Gründe vor die gesetzlich vorgeschriebene Auslegungszeit des § 3 Abs. 2 BauGB 

von mindestens einem Monat zu verlängern.  

 

 

2. Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Das Plangebiet ist bereits über die südöstlich verlaufende Kirschbergstraße erschlossen. Die Zu- und 

Ausfahrt von PKWs zum Schulgelände erfolgt weiterhin ausgehend der Kirschbergstraße. Der Busver-

kehr hingegen erfolgt, wie bislang, nördlich ausgehend von der Sonnenstraße nach Südosten zur 

Kirschbergstraße. Im Plangebiet befindet sich vor dem Schuleingang die Bushaltestelle „Reiskirchen 

Grundschule“, wodurch die Kinder direkt den ÖPNV nutzen können. Das Plangebiet ist zudem über 

Fußwege oder auch mit dem Rad erreichbar.  

Bereits im Ursprungsbebauungsplan wird im östlichen Plangebiet Parkfläche für die Unterbringung 

des ruhenden Verkehrs festgesetzt. Aufgrund der unzureichenden Anzahl der Stellplätze wird in der 

vorliegenden Bebauungsplanänderung die Parkplatzfläche nach Süden hin erweitert. Hierdurch kön-

nen ausreichend Stellplätze für den Lehrkörper vorgehalten werden.  

 

 

3. Inhalt und Festsetzungen 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die so-

zialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-

tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende so-

zialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung 

dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in 

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden.  

Für den räumlichen Geltungsbereich gilt, dass mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 1.6 

„Sandacker“ – 1. Änderung für seinen Geltungsbereich die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 

1.6 „Sandacker“ von 1991 durch die Festsetzungen der vorliegenden 1. Änderung ersetzt werden. 

 

3.1 Fläche für den Gemeinbedarf  

Zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für den geplanten Ausbau der Kirschberg-

schule gelangt eine Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule“ zur Ausweisung. 

Die Flächen für den Gemeinbedarf gehören begrifflich nicht zu den Baugebieten und sind damit von der 

Ermächtigung des § 1 Abs. 3 BauGB grundsätzlich nicht erfasst. Die entsprechenden Vorschriften der 

Baunutzungsverordnung finden daher zunächst keine Anwendung. Außer der erforderlichen Festset-

zung der konkreten Zweckbestimmung gibt es somit für die Flächen für Gemeinbedarf keine unmittelbar 

gültigen Vorschriften zu Art und Maß der baulichen Nutzung sowie über die Bauweise und die überbau-

baren Grundstücksflächen. Gleichwohl können, wenn städtebauliche Gründe dies erfordern, diesbezüg-

lich entsprechende Festsetzungen getroffen werden. Vor diesem Hintergrund setzt der vorliegende 
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Bebauungsplan zur Klarstellung fest, dass die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 

„Schule“ der Unterbringung der Schule sowie der sonstigen mit dem Nutzungszweck verbundenen bau-

lichen Anlagen und Nutzungen dient.  

Darüber hinaus wird die Erforderlichkeit weitergehender Festsetzungen vorliegend nur das Maß der 

baulichen Nutzung betreffend und insofern für die Festsetzung der Grundflächenzahl und eine Begren-

zung der Höhenentwicklung gesehen. 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Zum Maß der baulichen Nutzung werden die Grundflächenzahl und eine Festsetzung zur Höhenent-

wicklung baulicher Anlagen innerhalb des Plangebietes aufgenommen.  

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche 

i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Teil des Baugrundstückes, 

der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.  

Für das Plangebiet wird eine maximale GRZ = 0,5 festgesetzt. Die Festsetzung ermöglicht eine zweck-

entsprechende Bebauung und Nutzung, zugleich werden jedoch der Umfang der zulässigen Bebauung 

und das Maß der zulässigen Versiegelung aufgrund der Ortsrandlage des Plangebietes und entspre-

chend der Funktionalität begrenzt.   

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen 

unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. 

Durch die Grundflächen dieser Anlagen darf nach der gesetzlichen Regelung grundsätzlich um zusätz-

lich 50% überschritten werden. Durch textliche Festsetzung wird vorliegend abweichend bestimmt, dass 

die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen 

und Hofflächen, bis zu einer Grundflächenzahl von insgesamt 0,8 überschritten werden darf. Dies ent-

spricht der maximalen Kappungsgrenze. Mit dem Nutzungszweck Schule geht ein erhöhter Bedarf für 

die benannten Nutzungen, wie bspw. Nebenanlagen und Hofflächen einher. Für eine bedarfsgerechte 

und flexible Entwicklung diesbezüglich auf dem Schulgelände wird die vorliegende Festsetzung getrof-

fen. Zudem wird so der vorhandenen Bestand abgebildet.  

 

Festsetzungen zur Höhenentwicklung 

Es empfiehlt sich die Festsetzung einer Höhenbegrenzung, um zu dokumentieren, dass sich die ge-

plante Bebauung innerhalb des zur Ausweisung gelangenden Plangebietes im Wesentlichen in die vor-

handene Umgebungsbebauung einfügt und auch hinsichtlich der Lage am Ortseingang verträglich di-

mensioniert ist.  

Die maximale zulässige Höhe der Gebäudeoberkante wird auf 258 Meter über Normalhöhennull fest-

gesetzt. Somit erfolgt eine bedarfsgerechte und abschließende Festsetzung der Höhenentwicklung im 

Plangebiet. Die Gebäudeoberkante ist die Oberkante der Dachhaut am höchsten Punkt des Gebäudes. 

 

3.3 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 

und Landschaft 

Grundsätzlich bereitet die vorliegende Bauleitplanung einen Eingriff in den Natur- sowie den Boden- 

und Wasserhaushalt vor. Durch verschiedene Festsetzungen im Bebauungsplan kann dieser Eingriff 
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jedoch minimiert werden. Der Bebauungsplan setzt eingriffsminimierende Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB fest.  

Aufgrund der Lage im Siedlungs-Landschafts-Übergang sind zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

nachtaktiver Insekten für die Außenbeleuchtung ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder 

Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit einer Farbtemperatur von maximal 2.700 Kelvin (warmweiße 

Lichtfarbe) zusammen mit vollständig gekapselten Leuchtengehäusen, die kein Licht nach oben emit-

tieren, zu verwenden. Bei Neuanlagen sind wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, 

Kunstrasen oder Vlies) zur Freiflächengestaltung unzulässig. Hierdurch wird zur Eingriffsminimierung 

bezüglich des Wasser- und Bodenhaushaltes beigetragen. 

Ebenso sind zum Vogelschutz bei Neuanlagen von großflächigen transparenten Glasflächen, der Ver-

wendung von stark reflektierenden Glastypen oder transparenten Brüstungen, jeweils ≥ 4 m2, geeignete 

Maßnahmen (z.B. Verwendung von Strukturglas, nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft) zur Ver-

meidung einer Gefährdung für Vögel (z.B. Vogelschlag) zu treffen. Bei Neuanlage meint ab dem Zeit-

punkt der Rechtskraft des Bebauungsplanes.  

 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB sowie Hinweise und Empfehlungen verschiedener Trä-

ger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung 

usw.) beachtet werden müssen.  

Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Naturschutz (24.04.2025)  

Die höchstzulässige Beleuchtungsstärke beträgt 5 Lux für die Weg- und Zugangsbeleuchtung sowie 10 Lux für Hof- 

und Parkplatzbeleuchtung. Die Lichtmenge ist möglichst gering zu halten. Die Lichtpunkthöhen sind möglichst nied-

rig zu halten. Lichtpunkthöhen, die über den Horizont hinausragen, sind unzulässig. Durch Schalter, Bewegungs-

melder, Zeitschaltuhren oder andere geeignete Technologien ist eine bedarfsorientiere Beleuchtung einzurichten, 

welche sich auf die Nutzungszeit beschränkt. Außerhalb der Nutzungszeit ist die Beleuchtung abzuschalten. Die 

Beleuchtung darf nicht über den Bestimmungsbereich hinaus strahlen. Eine ungerichtete Abstrahlung auf angren-

zende Vegetation oder Gewässer ist durch geeignete Maßnahmen (Ausrichtung der Leuchten, Verwendung von 

Blenden und/oder Linsen) bestmöglich zu vermeiden. Nicht erlaubt ist das Anstrahlen von Gewässern und Vege-

tation. Nicht erlaubt sind flächige Fassadenanstrahlungen, freistrahlende Röhren und rundum strahlende Leuchten 

mit einem Lichtstrom von über 50 Lumen Die Vorgaben des § 35 HeNatG sind einzuhalten. 

Bei neu verbauten Fensterscheiben muss der maximale Außenreflexionsgrad unter 1 5% liegen. Folgende trans-

parente oder spiegelnde Glaskonstruktionen sind unzulässig oder durch geeignete, wirkungsvolle Maßnahmen zur 

Vermeidung von Vogelschlag. nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft, zu schützen:  

- Eckverglasungen (z.B. Gebäudeecken und Dachkanten)  

- Gebäudeteile mit Durchsicht (keine Wand zwischen zwei gegenüberliegenden Glasflachen). Hierzu zäh-

len auch Dachverglasungen.  

- (Freistehende) Strukturen wie verglaste Lärmschutzwände, Treppenhäuser, Brücken, Gebäudeverbindun-

gen, Überführungen. Geländer. Absturzsicherungen, Buswartehäuschen, Wintergärten.  

- Zusammenhängende Glasflächen über 20 qm (zusammenhängend naher räumlicher Zusammenhang an 

einer Fassade).  

- Fassaden mit einem Glasflächenanteil größer 50 Prozent.  

Die Vorgaben des § 37 HeNatG sind einzuhalten. 

Zur Entwicklung des Extensivrasens ist auf der Fläche eine regionale Saatmischungen (mind. 70% Blumen-/ Kräu-

teranteil) als Übersaat aufzubringen, bis sich eine stabile Pflanzengesellschaft eingestellt hat. Um ganzjährige Blüh-

aspekte zu erhalten, sind zudem Blumenzwiebeln (Frühblüher), Stauden und Kräuter (Spätblüher) gebietsheimi-

scher Arten regionalen Ursprungs einzubringen. Dies kann z.B. auch im Rahmen eines Schülerprojektes, Projekt-

woche oder ähnliches geschehen.  
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Um langfristig eine artenreiche, extensive Wiese mit eigener Samenbank zu erhalten, welche nicht künstlich jährlich 

nachgesät werden muss, benötigt die Fläche ein extensives Mahdregime. Ein solches extensives Mahdregime 

bedeutet eine zweimalige Mahd pro Jahr. Dabei hat der erste Schnitt gegen Mitte / Ende Juni und der zweite Schnitt 

gegen Ende August/ Anfang September zu erfolgen. Zur Ausmagerung der Fläche ist das Schnittgut abzufahren. 

 

Im östlichen Plangebiet wird eine Fläche mit dem Entwicklungsziel Streuobstwiese festgesetzt. Maß-

nahmen: Innerhalb der Fläche ist eine Streuobstwiese aus regionaltypischen Hochstamm-Obstbäumen 

anzulegen. Hierzu sind je 100 m² ein hochstämmiger Obstbaum anzupflanzen. Die Bäume sind fachge-

recht zu pflegen; Ausfälle sind zu ersetzen. Auf dem umgebenden Grünland ist eine regionale Saatgut-

mischung (mind. 70 % Blumen-/ Kräuteranteil) als Übersaat aufzubringen. Nach Etablierung einer stabi-

len Pflanzengesellschaft ist das Grünland durch zweischürige Mahd extensiv zu bewirtschaften. Die 1. 

Mahd hat ab dem 15.06. und die zweite Mahd ab dem 01.09. eines jeden Jahres zu erfolgen. Das 

Schnittgut ist abzutransportieren; eine Düngung ist unzulässig. Die Festsetzung des Entwicklungszieles 

Streuobstwiese ist eine Übernahme aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan. 

Im Südwesten des Plangebietes ist zudem eine Fläche mit dem Entwicklungsziel Feldgehölz festge-

setzt. Die vorhandenen Gehölze sind zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang sind gebietsheimische 

Gehölze oder regionaltypische Streuobstsorten als Ersatz zu pflanzen. Die Festsetzung entspricht einer 

Übernahme aus dem rechtskräftigen Ursprungsbebauungsplan.  

Auf der Plankarte 2 des Bebauungsplanes wird als externe Ausgleichsfläche eine Fläche mit dem Ent-

wicklungsziel Feldgehölz (Baumhecke) festgesetzt. Maßnahmen: Innerhalb der Fläche ist ein vollwerti-

ges Feldgehölz (Baumhecke) zu entwickeln. Hierfür sind einzelne Gehölze jährlich, kleinflächig in wech-

selnden Abschnitten des Streuobst-bestandes nach Verbuschung auf den Stock zurückzuschneiden. 

Totholzbäume sind zu erhalten. Dies entspricht einer Übernahme aus der anerkannten Ökokontomaß-

nahme „Am Wäldchen“ mit dem Ziel einen verbuschten Streuobstbestand zu einem vollwertigen Feld-

gehölz (Baumhecke) zu entwickeln (Aktenzeichen VII-360-313/03.01/21-0812). 

 

3.4 Erneuerbaren Energien  

Für die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule gilt, dass bei Neuanlagen auf 

mindestens 30% der Dachflächen eine Photovoltaik- und / oder Solarthermieanlage (auch anteilig) zu 

installieren sind. Die Festsetzung trägt zum Klimaschutz bei, indem der Ausbau erneuerbarer Energien 

unterstützt wird.  

 

Abb. 15: Auszug aus dem Solarkataster Hessen  

 

Quelle: LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH (https://solar-kataster-hessen.de/appsk2/pv/ / 03/2025)   
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Im Solarkataser Hessen wird erkenntlich, dass sich das Plangebiet, bzw. die Dachflächen darin, grund-

sätzlich für die Errichtung von Photovoltaikanlagen eignen. Die farbliche Darstellung differenziert im 

Solarkataster die Strahlungsenergie. Die Flächen werden dabei durch die umliegenden Gehölze und 

Gebäude nicht verschattet. Durch die künftige Bebauung kann das Ertragspotenzial durch die Dachnei-

gung oder aufgeständerte Module zusätzlich optimiert werden. Vorliegend wird keine Firstrichtung ver-

bindlich vorgegeben. Demnach können Gebäude zur verbesserten Ausnutzung der Solarenergie so-

wohl nach Süden als auch in Ost-West Richtung angeordnet werden.  

 

3.5 Anpflanzung und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

Dächer mit einer Neigung bis zu einschließlich 10° sind bei Neuanlage jeweils zu mindestens 70 % 

dauerhaft extensiv zu begrünen. Dies gilt nicht für technische Einrichtungen und Belichtungsflächen. 

Dabei ist eine Mindeststärke der durchwurzelbaren Schicht von 15 cm herzustellen. Anlagen zur Nut-

zung von Solarenergie sind auf den Dachflächen ergänzend ausdrücklich zulässig. Ausnahme: Von der 

Dachbegrünung kann abgesehen werden, wenn gemäß textlicher Festsetzung Photovoltaik- und / oder 

Solarthermieanlagen errichtet werden. Durch diese Festsetzung wird zur Steigerung der Durchgrünung 

im Plangebiet beigetragen. Durch die Begrünung von Dächern kann neben zusätzlichem Grünvolumen 

zum dezentralen Niederschlagswassermanagement (Retention) und zur optischen Aufwertung beige-

tragen werden.  

Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

sind die einheimischen, standortgerechten Bäume, Laubsträucher und sonstigen Bepflanzungen zu 

pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

Hierdurch werden die vorhandenen Gehölzstrukturen im Plangebiet gesichert.  

Zudem ist je Symbol in der Plankarte der vorhandene Baum dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei 

Abgang ist dieser durch einen Laub- oder hochstämmigen Obstbaum zu ersetzen (siehe Artenliste). 

Hierdurch werden ebenfalls die vorhandenen Bäume gesichert und zum Erhalt der vorhandenen Grün-

strukturen im Plangebiet beigetragen.  

 

 

4. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die bauge-

schichtliche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen 

Siedlungsstrukturen zu bewahren und zu stärken. Hierzu werden auf der Grundlage der Ermächtigung 

des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebau-

ungsplan aufgenommen.  

In den vorliegenden Bebauungsplan werden gestalterische Festsetzungen bezüglich der geplanten Be-

bauung zur Dachgestaltung, Einfriedung, sowie zur Grundstücksfreiflächengestaltung aufgenommen. 

Ziel ist das Einfügen künftiger Gebäude an die im näheren Umfeld bestehenden Gebäudestrukturen.  

 

Dachgestaltung 

Es sind nicht-spiegelnde Dacheindeckungen und dauerhafte Dachbegrünungen zulässig. Anlagen zur 

Nutzung von Solarenergie sind auf den Dachflächen ausdrücklich zulässig. Durch die Festsetzung wird 

dazu beigetragen, dass im Plangebiet die angrenzend bestehende Dachlandschaft fortgeführt wird.  
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Gestaltung von Einfriedungen 

Bei Neuanlage sind Laubstrauchhecken und offene Einfriedungen (bspw. Holzlatten in senkrechter Aus-

richtung) in Verbindung mit standortgerechten Laubstrauchhecken oder Kletterpflanzen (siehe Arten-

liste) zulässig. Ein Mindestbodenabstand von 0,10 m ist einzuhalten. Mauern, Beton- und Mauersockel 

sind bei Neuanlagen zur Einfriedung unzulässig. Köcher- oder Punktfundamente für Zaunelemente sind 

zulässig. Die Zulässigkeit von Stützmauern richtet sich nach der Hessischen Bauordnung. 

Durch die Festsetzung wird zur Vermeidung von übermäßigen optischen Trennwirkungen beigetragen. 

Durch den Mindestbodenabstand wird zur Durchgängigkeit für Kleintiere beigetragen. Bei Neuanlage 

wird zudem zu einer optischen Aufwertung beigetragen, indem die Einfriedungen zu begrünen sind.  

 

Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

Bei Neuanlage sind 100 % der Grundstücksfreiflächen (= nicht überbaubare Grundstücksfläche laut 

GRZ inkl. GRZ II) als Garten, Pflanzbeet oder natürliche Grünfläche anzulegen. Davon sind mindestens 

30% mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es gilt ein Laubbaum je 20 

m², ein Strauch je 4 m² Grundstücksfläche (siehe Artenliste). Die nach den bauplanungsrechtlichen 

Festsetzungen zu pflanzenden Sträuchern und Bäume können zur Anrechnung gebracht werden. Blü-

hende Ziersträucher und Arten alter Bauerngärten können als Einzelpflanzen eingestreut werden. Bei 

Abgang sind gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzu-nehmen. Auf die Grenzabstände für Pflanzungen 

gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtgesetz wird verwiesen. 

Stein-, Kies-, Split- und Schotterschüttungen sind unzulässig. Davon ausgenommen ist der Spritzwas-

serschutz an Gebäuden. 

Durch die Festsetzungen wird ebenfalls zur Durchgrünung und naturnahen Gestaltung des Plangebie-

tes beigetragen.  

 

 

5. Sonstige Darstellungen  

Westlich grenzt Wald an das Plangebiet an. Aufgrund dessen wird im westlichen Plangebiet eine ent-

sprechende Signatur zur Kennzeichnung des Waldabstandes dargestellt. Eine Bebauung ist in diesem 

Bereich grundsätzlich möglich.  

 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB sowie Hinweise und Empfehlungen verschiedener Trä-

ger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung 

usw.) beachtet werden müssen.  

Regierungspräsidium Gießen, Obere Forstbehörde, Dez. 53.1 (24.04.2025)  

Ich weise auf erhöhte Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht durch den Eigentümer der Flächen hin. Sollten 

sich spielende Kinder oder andere Personen für längere Zeit im Einflussbereich von Wäldern aufhalten, empfiehlt 

es sich, regelmäßig in den betroffenen Waldbereichen Verkehrssicherungskontrollen durch forstlich ausgebildetes 

Personal durchzuführen. Besonders sollte dies nach Wetterlagen, die das Gefahrenpotential des Waldes erhöhen, 

wie Sturm oder starker Schneefall, passieren. Ich weise außerdem darauf hin. dass nach § 8 Abs. 3 HWaldG im 

Wald und im Abstand von weniger als 100 Metern vom Waldrand  

1. nur mit Genehmigung der Forstbehörde Feuer angezündet und unterhalten werden oder offenes Licht gebraucht 

werden darf,  

2. brennende oder glimmende Gegenstände nicht weggeworfen oder sonst unvorsichtig gehandhabt werden dür-

fen.  
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Nach § 8 Abs. 4 HWaldG bedarf es keiner Genehmigung für das Anzünden und Unterhalten von Feuer in einer 

Anlage, die behördlich, insbesondere bau- oder gewerberechtlich, genehmigt wurde, und auch ist das Grillen auf 

Grundstücken am Wald mit zugelassener Wohnbebauung nicht genehmigungspflichtig, sofern keine hohe Brand-

gefahr besteht. Es wird jedoch in diesen Fällen empfohlen, einen Sicherheitsabstand von ca. 30 m zum Waldrand 

einzuhalten. Nach § 8 Abs. 5 HWaldG ist ein nach Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 HWaldG genehmigtes oder nach § 8 Abs. 4 

HWaldG zulässiges Feuer ständig zu beaufsichtigen. 

 

 

6. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

6.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Um-

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet 

werden. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, dessen In-

halt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach § 2a BauGB ist der 

Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit den gleichen Verfahrens-

schritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffent-

licher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregungen und Hinweise 

sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. Um Dop-

pelungen zu vermeiden, wurden die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen 

Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert.  

 

Eingriffs- und Ausgleichplanung 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Belange von Natur und Landschaft sowie die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes in die Bauleitplanung einzustellen und in der Abwägung zu berücksichti-

gen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen zum Aus-

gleich. Alternativ können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB getroffen werden. Ein 

Ausgleich wird jedoch nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt sind oder zulässig waren.  

Es wird auf die weiterführenden Aussagen im Umweltbericht verwiesen, hier wird auch die Thematik 

der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung detailliert beschrieben. Der Umweltbericht liegt als Anlage bei. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass für das Plangebiet bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan besteht. 

Im Kontext der vorliegenden Bebauungsplanänderung hat sich ein Eingriffsdefizit ergeben, welches 

über die Zuordnung von Ökopunkten aus der anerkannten Ökokontomaßnahme „Am Wäldchen“ (Ak-

tenzeichen VII-360-313/03.01/21-0812) kompensiert wird. Die zugeordnete Teilfläche wird planungs-

rechtlich als Plankarte 2 in der Bebauungsplankarte gesichert. Ziel ist es einen verbuschten Streuobst-

bestand zu einem vollwertigen Feldgehölz (Baumhecke) zu entwickeln. 

 

 

7. Klimaschutz  

Im Sinne des Klimaschutzes werden vorliegend bei Neuanlage Photovoltaik/Solarthermieanlagen auf 

den Dachflächen festgesetzt. Hierdurch wird zum Ausbau der erneuerbaren Energien beigetragen.   
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8. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom Oktober 2023 wird die Wasserversorgung und Schonung des Grundwasserhaushaltes, Ab-

wasserbeseitigung und Abflussregelung im Bebauungsplan wie folgt behandelt: 

 

8.1 Hochwasserschutz 

Überschwemmungsgebiet 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet. 

 

Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Risikogebiet außerhalb eines Überschwemmungsgebietes. 

 

Verbot der Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich durch Bauleitpläne oder sonstigen 

Satzungen nach BauGB (§ 78 Abs.1 WHG) 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet. 

 

8.2 Wasserversorgung  

Bedarfsermittlung 

Im Plangebiet entsteht ein Wasserbedarf für voraussichtlich ein weiteres Schulgebäude. Der abschlie-

ßende Bedarf an Trinkwasser kann in der jetzigen Planphase nicht quantifiziert werden. Im Zuge der 

nachfolgenden Ebene der Erschließungsplanung ist der Bedarf abschließend zu ermitteln.   

 

Wassersparnachweis 

Das Plangebiet ist im Bestand bereits baulich genutzt. Vorliegend werden die Voraussetzungen für vo-

raussichtlich einen Ergänzungsbau des Schulgebäudes geschaffen. Es wird darauf hingewiesen, dass 

durch den Bau von Zisternen zur Sammlung von Niederschlagswasser mit entsprechender Brauchwas-

sernutzung (Bspw. Freiflächenbewässerung, Toilettenspülung) der Bedarf an Trinkwasser reduziert 

werden kann.  

 

Deckungsnachweis 

Es wird davon ausgegangen, dass die Trink- und Löschwasserversorgung durch die vorhandenen Lei-

tungen gedeckt werden kann. Die Wasserversorgung wurde geprüft und gilt über das Bestandsnetz als 

gesichert. Es liegt ein Hydrant zur Löschwasserversorgung unterhalb der Zufahrt Kirschbergschule, also 

im Südosten, und bringt etwa 98 qbm / h. Ein weiterer Hydrant befindet sich direkt auf dem Gelände der 

Schule.  

 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB sowie Hinweise und Empfehlungen verschiedener Trä-

ger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung 

usw.) beachtet werden müssen.  

  



Begründung, Bebauungsplan Nr. 1.6 „Sandacker“ – 1. Änderung  

Entwurf – Planstand: 08.04.2026  18 

Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Gefahrenabwehr (10.04.2025)  

1. Löschwasserversorgung  

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastro-

phenschutz (HBKG) in der Fassung vom 14. Januar 2014 zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. September 2021 

haben die Gemeinden für eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zu sorgen.  

Hierbei ist die von der vorgesehenen Bebauung ausgehende konkrete Gefahrensituation ein wesentliches Krite-

rium. Die Gemeinde hat im Rahmen der Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Brandschutz und die Allgemeine 

Hilfe das Gefahrenpotential zu ermitteln.  

Als Orientierungshilfe für einen angemessenen Löschwasserbedarf dient das Arbeitsblatt W 405 (A) Wasserver-

sorgung-Brandschutz des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW).  

In der nachstehenden Tabelle sind die Richtwerte für den erforderlichen Löschwasserbedarf in Abhängigkeit der 

Bebauung des v. g. Plangebietes und der s. g. Geschossflächenzahl angegeben. Aus den von Ihnen mitgeteilten 

Planungsgrößen ergibt sich als Richtwert nachfolgender Löschwasserbedarf (Grundschutz):  

SO = 96 m³ = (1600 I/Min) 

Erfolgt die Sicherstellung der Löschwasserversorgung aus den Ortsnetzen so sind nachfolgende Anforderungen zu 

berücksichtigen:  

- Die Wasserleitungen sind als Ringleitungen auszuführen. Die Löschwassermenge muss für mindestens 2 

Std. zur Verfügung stehen.  

- Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermöglichen 

- Die Löschwasserversorgung für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von Per-

sonen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffentlichen 

Verkehrsfläche aus sichergestellt sein.  

- Entnahmestellen mit 400 l/min (24 m³/h) sind vertretbar, wenn die gesamte Löschwassermenge des 

Grundschutzes in einem Umkreis (Radius) von 300 m aus maximal 2 Entnahmestellen sichergestellt wer-

den kann.  

- Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen‚ die auch der Löschwasserversorgung (Grund-

schutz) dienen, dürfen 150 m nicht übersteigen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der Kompen-

sation durch andere geeignete Löschwasserentnahmestellen.  

- Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzuweisen. 

Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z.B. Bahntrassen, mehrspu-

rige Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu 

den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig verlängern.  

- Bei maximaler Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 15 Bar nicht unter-

schreiten.  

- Sofern die obigen Anforderungen an die Löschwasserversorgung nicht hinreichend erfüllt werden können, 

müssen andere Möglichkeiten, zum Beispiel durch unterirdische Löschwasserbehälter,-brunnen, -teiche 

bzw. bei zu großen Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden.  

- Die Abstimmung zur Ausführung und zur Kostenübernahme erfolgt im Bedarfsfall zwischen der Gemeinde 

und dem Wasserversorgungsunternehmen. 

Anmerkung  

Nach § 45 HBKG können Eigentümerinnen und/oder Eigentümer, Besitzerinnen und/oder Besitzer sowie sonstige 

Nutzungsberechtigte abgelegener baulicher Anlagen, die nicht über eine ausreichende Löschwasserversorgung 

verfügen von der Gemeinde verpflichtet werden, ausreichende Löschmittel zur Verfügung zu stellen.  

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wird je nach Brandbelastung oder Sonderbauvorschriften für die 

einzelnen Objekte die Löschwassermenge festgesetzt. Diese kann unter Umständen von der Höhe des Grund-

schutzes abweichen. Eine Verpflichtung von Eigentümerinnen und/oder Eigentümern nach § 45 HBKG zur Deckung 

von Fehlmengen im Rahmen des Grundschutzes für beplante Gebiete indes ist unzulässig. (Siehe auch Urteil des 

Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 07.08.2019, Az.: 4 A 410/19).  
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2. Sonstige Maßnahmen  

- Die Zufahrten sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse 

von 16 t und einer Achslast von 10 t befahren werden können im Übrigen wird auf die „Muster- Richtlinien 

über Flächen für die Feuerwehr in der jeweils gültigen Fassung verwiesen.  

- Die lichte Breite geradliniger Zufahrten muss mindestens 3 m betragen. Wird eine Zufahrt auf einer Länge 

von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile (z. B. Wände, Pfeiler) begrenzt, so muss die lichte Breite 

mindestens 3,5 m betragen.  

- Gemäß § 36 Abs. 3 HBO dürfen Gebäude, bei denen der zweite Rettungsweg über Rettungsgeräte der 

Feuerwehr führt und bei denen die Oberkante der Brüstungen von zum Anleitern bestimmter Fenster oder 

Stellen mehr als 8 m über der Geländeoberfläche liegt, nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die 

erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahrzeuge, verfügt.  

- Aufstell- und Bewegungsflächen müssen für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und tragfähig 

sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und ständig freizuhalten; die Kennzeichnung von Zufahrten 

muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar sein. Fahrzeuge dürfen auf diesen Flächen nicht 

abgestellt werden.  

- Die Kurvenradien sind so zu gestalten, dass Lösch- und Rettungsfahrzeuge ungehindert diese durchfah-

ren können. Soweit für das Baugebiet der vorgenannte Punkt zutrifft, sind die Kurvenradien so auszulegen, 

dass diese auch von Hubrettungsfahrzeugen ohne Schwierigkeiten durchfahren werden können. Auf Ab-

schnitt 4.2 der DIN 14090 wird verwiesen.  

- Bäume sind so anzupflanzen, dass das Astwerk nicht (auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt) in die 

Fahrbahn hineinragt. Im Bereich von notwendigen Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge dürfen keine 

Bäume angepflanzt werden. Sträucher und Gehölz niedriger Wuchshöhe sind davon ausgenommen.  

- Bei der Bebauung der Grundstücke und der Gestaltung der Straßen sind insbesondere die Anforderungen 

der § 4 Abs. 1, sowie 5 S der HBO 2018 zu beachten. 

 

Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen zur Wasserversorgung müssen ggf. teilweise neu verlegt werden (Hausan-

schlüsse).  

 

8.3 Grundwasserschutz 

Schutz des Grundwassers 

Das auf den Grundstücksfreiflächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern. Auch der 

festgesetzte Grünflächenanteil auf den Grundstücken, der Ausschluss von Schottergärten, Folien und 

Vlies dient direkt und indirekt dem Schutz des Grundwassers.   

 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB sowie Hinweise und Empfehlungen verschiedener Trä-

ger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung 

usw.) beachtet werden müssen.  

Kreisausschuss des Landkreises Gießen, FD Wasser- und Bodenschutz (15.04.2025)  

Der Geltungsbereich befindet sich in einem hydrogeologisch ungünstigen Gebiet, was u. A. für die Beurteilung von 

Erdwärmenutzungen von Bedeutung ist. 

 

Regierungspräsidium Gießen (24.04.2025) 

Sofern für das Vorhaben eine Grundwasserhaltung erforderlich wird oder durch die Tiefbauarbeiten ein Aufstauen, 

Absenken und Umleiten des Grundwassers bewirkt wird, ist hierfür ggf. eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die 

zuständige Wasserbehörde erforderlich. Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Erdaufschlüsse 
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hergestellt werden, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des 

Grundwassers auswirken können, ist die Anzeigepflicht nach § 49 Abs. 1 WHG zu beachten. Sofern im Rahmen 

der Verwirklichung des Planes Grundwasser unbeabsichtigt erschlossen wird, ist dies der zuständigen Behörde 

gemäß § 49 Abs. 2 WHG unverzüglich anzuzeigen. Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Tiefenein-

griffe vorgesehen werden (insb. geothermische Anlagen), so kann hierfür ggf. ebenfalls eine wasserrechtliche Er-

laubnis durch die zuständige Wasserbehörde erforderlich sein.  

 

Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet  

Das Plangebiet befindet sich in keinem Wasser- oder Heilquellenschutzgebiet.  

 

Verminderung der Grundwasserneubildung 

Das auf den Grundstücksfreiflächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern.  

Die gesetzlichen Vorgaben des § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 37 Hes-

sisches Wassergesetz (HWG) zur Regelung der Flächenversiegelung und der Verwertung und Versi-

ckerung des Niederschlagswassers sind im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschlie-

ßungsplanung, Baugenehmigungsverfahren und Bauausführung) zu berücksichtigen. Regenwasser 

von Dachflächen sowie Drainagewasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder 

direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten, 

soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-

schaftliche Belange entgegenstehen. 

 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Das auf den Grundstücksfreiflächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern.  

 

Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Bemessungsgrundwasserstände 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Bauwerke im Grundwasser 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Landesgrundwassermessstellen/-dienst 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

8.4 Schutz oberirdischer Gewässer 

Gewässerrandstreifen:  

Es befinden sich keine bestehenden Gewässerrandstreifen innerhalb des Geltungsbereiches.  
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Gewässerentwicklungsflächen 

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse über Gewässerentwicklungsflächen im Plangebiet 

vor.  

 

Darstellung oberirdischer Gewässer und Entwässerungsgräben  

Es befinden sich keine bestehenden Gewässerparzellen innerhalb des Geltungsbereiches.  

 

Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern 

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse über Anlagen in, an, über und unter oberirdischen 

Gewässern im Plangebiet vor.  

 

8.5 Abwasserbeseitigung 

Gesicherte Erschließung und Anforderungen an die Abwasserbeseitigung sowie Leistungsfähigkeit der 

Abwasseranlagen 

Die Entwässerung erfolgt im Anschluss an das vorhandene Mischsystem. Das Plangebiet ist bereits 

überwiegend bebaut und auch erschlossen, bzw. entwässert. Nach Prüfung der Gemeinde wird davon 

ausgegangen, dass die Abwasserbeseitigung durch die vorhandenen Leitungen/ Kanäle gedeckt wer-

den kann.  

Für den geplanten Neubau eines Schulgebäudes ist eine Zisterne vorzusehen, in der das anfallende 

Niederschlagswasser gesammelt wird. Die Ableitung des Niederschlagswassers hat gedrosselt mit ei-

nem Abfluss von maximal 2 l/s in den vorhandenen Mischwasserkanal zu erfolgen. Das im Neubau 

anfallende Schmutzwasser ist unabhängig davon direkt an den Mischwasserkanal anzuschließen. 

Durch diese Konzeption wird sichergestellt, dass die zusätzliche Entwässerung aus dem Neubau keine 

maßgebliche Mehrbelastung des bereits hydraulisch beanspruchten Mischwasserkanals verursacht und 

vielmehr eine wirksame Entlastung bei Niederschlagsereignissen erreicht wird. Die Dimensionierung 

der Zisterne ist im Rahmen der nachfolgenden Objektplanung und der zugehörigen Erschließungspla-

nung so vorzunehmen, dass das erforderliche Rückhaltevolumen zur Einhaltung des zulässigen Dros-

selabflusses dauerhaft gewährleistet ist. Die Zisterne kann unterirdisch frei auf dem Gelände platziert 

werden, sofern sie keine Flächen für Natur und Landschaft oder Flächen mit Bindungen von Pflanzen 

zum Erhalt betrifft.   

 

Verwertung von Niederschlagswasser und Grauwasser 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch den Bau einer Zisterne für die Gartenbewässerung oder der 

Brauchwassernutzung, der Verbrauch von sauberem Trinkwasser und zugleich die Abwassermenge 

verringert werden. Die ausreichende Dimensionierung und die Ablaufmenge sind im jeweiligen Bauan-

tragsverfahren in den Unterlagen (Entwässerungsplan) nachzuweisen.  

 

Versickerung des Niederschlagswassers 

Niederschlagswasser ist grundsätzlich auf dem Grundstück, auf dem es auftrifft, sach- und fachgerecht, 

unter Berücksichtigung der geltenden Trinkwasserschutzverordnung, zu entsorgen. Der Grundstücks-

eigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass kein Oberflächenwasser auf öffentliche Flächen läuft und 

hat dafür eigenständig bauliche Vorkehrungen zu treffen (z.B. Entwässerungsrinne an Grundstücks-

grenze). 
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Entwässerung im Trennsystem 

Die Entwässerung erfolgt im vorhandenen Mischsystem.  

 

Besonderheiten bei Gewerbe- und Industriegebieten  

Entfällt aufgrund der Ausweisung einer Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 

„Schule“.  

 

Kosten und Zeitplan 

Zum jetzigen Planungszeitpunkt können hierzu keine Aussagen getroffen werden. 

 

8.6 Abflussregelung 

Abflussregelung 

Im Plangebiet befinden sich keine Vorfluter, sodass die Abflussregelung durch die vorliegende Bauleit-

planung nicht beeinträchtigt wird.  

 

Abflussverhältnisse im Gewässer 

Im Plangebiet befinden sich keine Vorfluter, sodass die Abflussregelung durch die vorliegende Bauleit-

planung nicht beeinträchtigt wird.  

 

Hochwasserschutz 

Im Plangebiet befinden sich keine Gewässer.   

 

Erforderlicher Hochwasserschutzmaßnahmen 

Im Plangebiet befinden sich keine Vorfluter, sodass die Abflussregelung durch die vorliegende Bauleit-

planung nicht beeinträchtigt wird.  

 

Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen 

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen tragen zu einem schonenden Grund-

wasserumgang und somit zur Reduzierung der Abwassermenge bei. Eine Entsiegelung von Flächen 

kann im Plangebiet nicht erfolgen.  

 

Starkregen 

Im Starkregenviewer Hessen (HLNUG) wird das Plangebiet mit einer erhöhten Starkregengefährdung 

angegeben. Der Vulnerabilitäts1-Index wird insgesamt mit erhöht angegeben. Im Plangebiet verlaufen 

keine Fließpfade.  

 

8.7 Besondere wasserwirtschaftliche Anforderungen bei vorhabenbezogener Bauleitpla-

nung für die gewerbliche Wirtschaft 

Entfällt aufgrund des Planziels.   

 

1 Der Begriff Vulnerabilität bedeutet „Verwundbarkeit /Verletzbarkeit“ 
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9. Altlastenverdächtige Flächen, Baugrund und vorsorgender Bodenschutz 

Altlasten 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB sowie Hinweise und Empfehlungen verschiedener Trä-

ger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung 

usw.) beachtet werden müssen.  

Regierungspräsidium Gießen, Nachsorgender Bodenschutz (24.04.2025): 

Nach Recherche ist festzustellen, dass es für den Planungsraum bzw. unmittelbar angrenzend folgende Einträge 

in der Altflächendatei gibt: 

  

Es handelt sich um eine sonstige schädliche Bodenveränderung durch Kieselrot-Belastung auf einem Sportplatz. 

Die Fläche ist laut Bauaufsicht untersucht und saniert worden. Nähere Informationen liegen dazu nicht vor.  

 

Nach Prüfung der Verwaltung liegen keine weiteren Informationen zur Bestätigung des Verdachtsfalls 

vor. Gemäß der Ausführung in der Stellungnahme ist die Fläche untersucht und saniert worden, es 

liegen keine weiteren Stellungnahmen zur Thematik vor.  

 

Baugrund 

Es wird die Erstellung eines Baugrundgutachtens empfohlen.  

 

Vorsorgender Bodenschutz 

Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz aufgeführt, die als 

Hinweise für die Planungsebenen der Bauausführung und Erschließungsplanung vom Bauherrn / Vor-

habenträger zu beachten sind: 

 

1. Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung, beispielsweise Schutz des Mutterbodens nach 

§ 202 BauGB. Von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutragen. 

2. Vermeidung von Bodenverdichtungen durch Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensystems bis in den 

Unterboden, d.h. Erhaltung des Infiltrationsvermögen. Bei verdichtungsempfindlichen Böden (Feuchte) und 

Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des Bodens so gering wie möglich zu 

erfolgen, d.h. ggf. der Einsatz von Baggermatten / breiten Rädern / Kettenlaufwerken etc. und die Berücksich-

tigung der Witterung beim Befahren von Böden (siehe Tab. 4-1, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und 

sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV, Stand März 2017). 

3. Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Bereich bereits ver-

dichteter bzw. versiegelter Boden anlegen (ggf. Verwendung von Geotextil, Tragschotter). 

4. Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzungen nicht überbaubarer Grundstücksflächen. 

5. Wo es logistisch möglich ist, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, z. B. durch Absperrung mit 

Bauzäunen, Einrichtung fester Baustraßen oder Lagerflächen. Bodenschonende Einrichtung und Rückbau. 
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6. Vermeidung von Fremdzufluss, z.B. zufließendes Wasser von Wegen. Der ggf. vom Hang herabkommende 

Niederschlag ist während der Bauphase – beispielsweise durch einen Entwässerungsgraben an der hangauf-

wärts gelegenen Seite des Grundstückes –, um das unbegrünte Grundstück herumzuleiten. Anlegen von 

Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflächen. 

7. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 

8. Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731). 

9. Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m 

(bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei 

mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (ggf. Verwendung von Geotextil, Erosionsschutzmatte), gezielt zu be-

grünen und regelmäßig zu kontrollieren. 

10. Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Eingriffsort. Ober- 

und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einbauen. 

11. Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien. 

12. Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten 

und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf der Boden 

nicht mehr befahren werden. 

13. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabilität, hohe Was-

serspeicherfähigkeit sowie positive Effekte auf Bodenorganismen). 

14. Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht kann die Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und 

sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV Stand März 2017“ hilfsweise herangezogen werden. 

 

Für die zukünftigen Bauherren sind nachfolgende Infoblätter des Hessischen Ministeriums für Landwirt-

schaft und Umwelt (HMLU) zu beachten:  

• Boden - mehr als Baugrund, Bodenschutz für Bauausführende (HMLU 2024)  

• Boden - damit der Garten funktioniert, Bodenschutz für Häuslebauer (HMLU 2024) 

 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB sowie Hinweise und Empfehlungen verschiedener Trä-

ger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung 

usw.) beachtet werden müssen.  

Regierungspräsidium Gießen (24.04.2025)  

Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2  

Bei Bau- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ 

(Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungspräsidien in Hessen zu beachten (www.rg-giessen.hessen.de‚ 

Umwelt, Abfall, Bau- und Gewerbeabfall, Bau- und Abbruchabfälle). Das Baumerkblatt enthält Informationen im 

Hinblick auf eine ordnungsgemäße Abfalleinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung von Bau-

abfällen (z. B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährliche Bauabfälle wie z. B. Asbestzementplatten). 

Downloadlink: https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp--giessen.hessen.de/files/2022-04/baumerkblatt 2015-12-

10.pdf.  

Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Abfallentsorgung für mineralische Abfälle wird auf die Vorgaben der seit 

01.08.2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vom 09.07.2021 (BGBl | s. 2598) hingewiesen. Die EBV 

enthält u.a. die Anforderungen an die getrennte Sammlung von mineralischen Abfällen aus technischen Bauwerken 

sowie die Anforderungen an den Einbau von zulässigen mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken 

(z. B. Errichtung eines Walles mit Bodenmaterial bzw. Erdaushub) und sonstige Verpflichtungen (z. B. Anzeige-

pflichten). Hierzu wird auf die lnfoblätter der Regierungspräsidien zur Ersatzbaustoffverordnung unter folgendem 

Link: https://rp-giessen.hessen.de/umwelt/abfall/abfallnews/ersatzbaustoffverordnung (Abfall -> Abfallnews -> Er-

satzbaustoffe) verwiesen.  
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Hinweis: Am 01.08.2023 ist die neue Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) als Teil der sog. 

Mantelverordnung in Kraft getreten. Als eine der wesentlichen Neuerungen sind die Regelungen zum Auf- und 

Einbringen von Bodenmaterial (z. B. Erdaushub) neu gefasst und der bisherige Anwendungsbereich zur Herstellung 

einer durchwurzelbaren Bodenschicht um den Anwendungsbereich unterhalb oder außerhalb dieser sowie um die 

Verfüllung von Abgrabungen und Tagebauen erweitert worden. Die materiellen Anforderungen an das Auf- und 

Einbringen vom Bodenmaterial sind in den §§ 6 - 8 BBodSchV enthalten und von der zuständigen Bodenschutzbe-

hörde festzulegen und zu überwachen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Auffüllung nur dann um eine Verwertungsmaßnahme von Abfällen 

(hier: Erdaushub) im Sinne von § 7 Abs. 3 KrWG handelt, wenn nur so viel Erd- bzw. Bodenmaterial eingebracht 

wird, wie für die Profilierung zur Erstellung der benötigten Geländekubatur unbedingt benötigt wird. Sofern darüber 

hinaus weiteres Bodenmaterial eingebracht werden sollte, würde es sich um eine unzulässige Abfallablagerung 

(Beseitigungsmaßnahme) handeln. Bauschutt oder andere Abfälle dürfen grundsätzlich nicht zur Auffüllung ver-

wendet werden. 

 

Bergaufsicht, Dez. 44.1 

Bei Baumaßnahmen im Bereich der o. g. Bauleitplanung ist auf Spuren ehemaligen Berghaus zu achten; ggf. sind 

entsprechende bauliche Sicherungsmaßnahmen zu treffen.  

Der Geltungsbereich liegt im Gebiet eines erloschenen Bergwerksfeldes, in dem das Rohstoffvorkommen nachge-

wiesen wurde. Informationen über Art und örtliche Lage des Nachweises liegen hier nicht vor. 

 

 

10. Kampfmittel  

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB sowie Hinweise und Empfehlungen verschiedener Trä-

ger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung 

usw.) beachtet werden müssen.  

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (15.04.2025)  

Über die Fläche liegen dem Kampfmittelräumdienst aussagefähige Luftbilder vor. Eine Auswertung dieser Luftbilder 

hat keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da 

auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist eine syste-

matische Flächenabsuche nicht erforderlich. Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bau-

arbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampfmittelräum-

dienst unverzüglich zu verständigen. 

 

 

11. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden.  

Die Schule ist im Plangebiet bereits durch den rechtskräftigen Ursprungsbebauungsplan planungsrecht-

lich gesichert. Es wird von keinen immissionsschutzrechtlichen Konflikten bezüglich der Fläche für den 

Gemeinbedarf, hier: Schule, und der angrenzenden Wohnbebauung ausgegangen.  

  



Begründung, Bebauungsplan Nr. 1.6 „Sandacker“ – 1. Änderung  

Entwurf – Planstand: 08.04.2026  26 

Nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs.6 BauGB sowie Hinweise und Empfehlungen verschiedener Trä-

ger öffentlicher Belange, die bei nachfolgenden Planungen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung 

usw.) beachtet werden müssen.  

Die Autobahn GmbH des Bundes (31.03.2025) 

Die Ausweisung des Gebietes erfolgt in Kenntnis der von der BAB 5 ausgehenden Emissionen. Vorsorglich weisen 

wir darauf hin, dass gegen den Straßenbaulastträger der BAB 5 keine Ansprüche auf Durchführung aktiver oder 

passiver Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der geplanten Baufläche bestehen. 

 

 

12. Denkmalschutz 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundge-

genstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden, so ist dies gemäß § 21 

HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der 

unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gemäß 

§ 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu er-

halten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

 

 

13. Bodenordnung 

Ein Bodenordnungsverfahren gemäß §§ 45 und 80 BauGB ist voraussichtlich nicht erforderlich.   

 

 

14. Flächenbilanz  

Um die künftige Nutzungsaufteilung im Baugebiet zu dokumentieren und den Eingriff in Natur und Land-

schaft besser bewerten zu können, wird für das Plangebiet eine Flächenbilanz (digital errechnet) auf-

gestellt. 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans  12.306 m² 

Fläche für den Gemeinbedarf: Schule 9.129 m² 

Verkehrsflächen 1.694 m² 

      davon besondere Zweckbestimmung Parkplatz     1.527 m² 

      davon Straßenverkehrsflächen     166 m² 

Flächen für Natur und Landschaft 1.491 m² 

      Davon Streuobst     609 m² 

      davon Feldgehölze     882 m² 

 

Geltungsbereich der externen Ausgleichsfläche  939 m² 

Fläche für den Gemeinbedarf: Schule 939 m² 
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15. Anlage 

• Umweltbericht, Planungsbüro Fischer, Stand 04/2026 
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